
GEMEINDE NIEDERDORF

DER EINWOHNERGEMEINDE NIEDERDORF



Die Einwohnergemeinde Niederdorf gestützt auf § I 14 des Gesetzes betreffend das Bauwesen
vom 15. Mai 1941, das Gesetz über die Abwasseranlagen vom 30. Oktober 1952 und § 23, Abs.
2 des Gemeindegesetzes vom l4.}l4ärz 1881, beschliesst als Reglement:

Zweck

Aufsicht

Rechnungs-
führung

Technische
Grundlage

I. Allgemeines

§1

Die Gemeinde erstellt und unterhält rur Ableitung von Abwasser und Re-
genwasser ein öffentliches Kanalisationsnetz.

§2

Der Gemeinderat hat als Gesundheitsbehörde die Aufsicht über die Erstellung
und den Unterhalt der öffentlichen und privaten Entwässerungsanlagen (§ 37
des Gemeindegesetzes). Zur fachmännischen Begutachtung der Kanalisations-
fragen kann der Gemeinderat eine Kommission von 5 Mitgliedern bestellen.
Der Gemeinderat ist darin durch den Vorsteher des Kanalisationswesens und
eventuell durch weitere Mitglieder vertreten.

§3

Für das Kanalisationsunternehmen wird eine gesonderte Rechnung geführt, die
den Bestimmungen des Gemeindegesetzes unterliegt.

Die Kanalisationskasse wird einerseits mit allen Ausgaben ftir die Erstellung
und den Unterhalt der öffentlichen Entwässenrngsanlagen belastet, und ander-
seits werden ihr alle Beiträge des Bundes, des Kantons und der Gemeinde
sowie die Kanalisationsgebühren der Liegenschaftsbesitzer gutgeschrieben.

§4

Als technische Grundlage n einer sachgemässen Durchführung der Abwas-
seranlagen ) zttm Schutze des Grundwassers und der Reinhaltung der Gewässer
dient das von der Einwohnergemeindeversammlung am 25. September 1954
beschlossene und vom Regierungsrat am 22. Mitrz 1955 genehmigte generelle
Kanali sationsproj ekt.

Erweiterungen des generellen Projekts für neu zu erschliessende Baugebiete
sind ebenfalls von der Gemeindeversammlung zu beschliessen und vom Re-
gierungsrat zu genehmigen.
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Der Gemeinderat kann Abweichungen vom generellen Projekt auf Antrag sei-
ner Fachberater beschliessen. Diese Anderungen sind jedoch technisch eben-
falls, wie alle Teile des Projektes, gemäss den Richtlinien auszuarbeiten und
zu begründen. Sie sind der Baudirektion zur Überprufung durch die Techni-
sche Kommission und Genehmigung durch den Regierungsrat einzureichen.

Bauprojekte

§5

Der Gemeinderat beschliesst auf Grund des generellen Projektes die Aufstel-
lung der Bauprojekte einzelner Kanäle nach Massgabe des Bedarfs.

Die Bauprojekte sind der Einwohnergemeindeversammlung zur Kreditertei-
lung vorzulegen. Führt eine projektierte Kanalisation über Privatareal, so ist
nötigenfalls der Gemeinderat von der Gemeindeversammlung zur Geltendma-
chung des Enteignungsrechtes zu ermächtigen. Zu solchen Gemeindever-
sammlungen muss, in Abweichung von § 12 des Gemeindegesetzes, spätestens
10 Tage vor der Versammlung geboten werden (§§ 38 Enteignungsgesetz).

Die zur Ausführung beschlossenen Bauprojekte sind als Baugesuch der Baudi-
rektion einzureichen (§ 94, Absatz b, Baugesetz) und während 10 Tagen öf-
fentlich aufzulegen. Die weitere Behandlung dieser Baugesuche, die Erledi-
gung allftilliger Einsprachen und die Erteilung der Baubewilligung erfolgt
nach den Bestimmungen des Baugesetzes.

Gleichzeitig mit dem Baugesuch ist der Baudirektion ein weiteres, viertes Ex-
emplar der Projektunterlagen zur Prüfung durch die Technische Kommission
im Sinne von § 9 des Gesetzes über die Abwasseranlagen einzureichen.

§6

Kanäle in Vorgtingig der Erstellung einer neuen Strasse im Kanalisationsgebiet ist der
neuen Strassen notwendige Kanalstrang in dieselbe zu legen. Die vorgängige Legung des Ka-

nalstranges darf nur dann unterbleiben, wenn die Kanalisierung dieses Gebie-
tes bereits anderweitig abgeklärt ist.

§7

Kanalisationen Kanalisationen in Privatstrassen werden vom öffentlichen Kanalisationsunter-
in Privat- nehmen erstellt, sofem sie dem Anschluss mehrerer voneinander unabhängiger
strassen Liegenschaften diesen.

§8

Kanalisationen An die Kosten von Kanalisationsleitungen, die bei ihrer Erstellung nur einzel-
für einzelne nen Liegenschaften dienen, haben die Interessenten ausser der ordentlichen
Liegenschaften, Beiträge und Gebühren einen dem zu erwartenden Ausnützungsgrad angemes-
Gewerbe und senen einmaligen Beitrag zu leisten. Werden ftir die Abwasser einzelner Indu-
Industrien strie- oder Gewerbebetriebe besondere Massnahmen wie Steinzeugsohlenein
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Beanspruchung
fremden
Eigentums

Anschluss-
pflicht

lagen oder Steinzeugröhren notwendig, so kann der Gemeinderat einen ausser-
ordentlichen Beitrag bis zur Höhe der tatsächlichen Mehrkosten beschliessen.

§e

Erfordert die Anlage einer Kanalisation die Inanspruchnahme von privatem
Eigentum, so sind die betreffenden Eigentümer verpflichtet, das notwendige
Areal zur Verfügung zu stellen und den Kanal samt Nebenanlagen zu dulden
(§ 75 Baugesetz). Der Gemeinderat ist beauftragt, die Errichtung einer Dienst-
barkeit und deren Eintragung im Grundbuch zu verlangen, wenn der öffentli-
che Kanal dauemd in Privateigentum zu liegen kommt und die Duldungs-
pfl icht angemessen entschädigt wird.

Wird die Abtretungs- oder Duldungspflicht bestritten, so entscheidet darüber

der Regierungsrat (§ 77 Baugesetz). Über die Höhe der Entschädigung ent-

scheidet, sofern keine gütliche Einigung zustande kommt, die Expropriations-
kommission nach dem im Gesetz über die Enteignung vom 19. Juni 1950 vor-
geschriebenen Verfahren.

Die Verpflichtung der Liegenschaftsbesitzer zur Duldung von privaten Kanali-
sationen, die vom Gemeinderat als notwendig erklärt werden, richtet sich nach

Art. 691, 692und693 ZGB.

§10

Die Grundeigenttimer im Kanalisationsgebiet sind verpflichtet, die Abwasser

ihrer Liegenschaften in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Bei bestehen-

den Gebäuden hat der Anschluss innert zwei Jahren von der Erstellung der
jeweiligen Kanalisationsanlage an gerechnet, oder bei bestehenden Kanalisati-
onsanlagen spätestens vor Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses

Reglementes zu erfolgen.

Wird als Ersatz einer bestehenden Dole eine dem generellen Kanalisationspro-
jekt entsprechende Gemeindekanalisation erstellt, so werden die an die alte

Dole angeschlossenen Liegenschaften an den neuen Strang anschlusspflichtig.

Die Erstellungskosten für den Anschluss gehen zu Lasten der Liegenschafts-

besitzer. Die Instandstellung der Strassen und Gehwege (Walzen und Oberflä-

chenbehandlung) geht zu Lasten der öffentlichen Kanalisation, wenn der An-
schluss gleichzeitig mit der öffentlichen Kanalisationsleitung ausgeführt wird.

Der Gemeinderat wird jedem Liegenschaftsbesitzer den Beginn der An-
schlusspflicht und die Frist bis zur Ausführung des Anschlusses mittels einge-

schriebenem Brief mitteilen. Er ist nach Ablauf dieser Fristen berechtigt, die

Anschlussleitungen durch die Gemeinde auf Kosten der Liegenschaftsbesitzer

ausftihren zu lassen.

Für die Kosten hat die Gemeinde ein gesetzliches Grundpfandrecht gemäss §
100, Abs. 7,Einf. Gesetz zumZGB.
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Ausnahmen
von der An-
schlusspflicht

Ungenügende
Höhe

Art und Be-
schaffenheit
der Abwasser

§11

Die kantonale Baudirektion kann nach Anhören des Gemeinderates Ausnah-
men von der Anschlusspflicht gestatten,

a) wenn der Anschluss mit technisch nicht lösbaren Schwierigkeiten verbun-
den ist;

b) wenn die Verwertung der Fäkalstoffe im eigenen Betrieb seitens der Gärt-
ner und Landwirte es rechtfertigt, sofern das Abwasser (Jauche) in genü-
gend grossen, allseitig geschlossenen, wasserdichten Gruben aufgefangen
und periodisch auf Kulturland entleert wird;

c) wenn es sich ausschliesslich um Niederschlagswasser oder anderes nicht
verunreinigtes Wasser handelt.

§12

Räume, die nicht in genügender Höhe über der Kanalsohle liegen und für de-
ren gute Entwässerung das vorgeschriebene Minimalgeftille nicht erreichbar
ist, und Räume, die unter der Stauhöhe des Kanalwassers liegen, dürfen nur
unter Anwendung sichernder Massnahmen an die Kanalisation angeschlossen
werden (Rückstauverschlüsse usw.). Die künstliche Hebung und Ableitung
von frischen Abwassern aus tieferliegenden Räumen und von Sickerwasser ist
zulässig, wenn die Einleitung in rücklaufsicherer Höhe über dem Niveau des

Rückstaus liegt.

Die Kosten für Anlage und Betrieb von Rückstausicherungen und ktinstliche
Abwasserhebeanlagen gehen in jedem Falle zu Lasten des Liegenschaftsbesit-
zers.

Für die Entwässerungsmöglichkeit abnorm tiefer Kellerräume bestehender

Gebäude hat die Gemeinde, sofern ein Anschluss an eine Kanalisation mit
2,50 m Sohlentiefe unter Strassenoberfläche nicht möglich ist, nicht einzuste-
hen. Ebensowenig hat sie einzustehen flir die Entwässerungsmöglichkeit bei
Neubauten im Bereiche hochliegender Kanalisationen, wenn auf diese Tatsa-

che bei der Projektierung keine Rücksicht genommen worden ist. Im letzteren
Falle kann kein Anspruch auf Erlass oder Reduktion der Gebühren geltend
gemacht werden.

§13

Unter Abwasser wird alles von einem Grundstück und an den darauf befindli-
chen Bauten abfliessende und alles darauf anfallende Meteor- und Sickerwas-
ser verstanden.

Das dem Kanalnetz zuzuleitende Abwasser muss so beschaffen sein, dass es

weder die Anlagenteile der Kanalisation und der Kläranlage schädigt, noch
deren Betrieb, Unterhalt und Reinigung beeinträchtigt oder das tierische und
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pflanzliche Leben im Vorfluter behindert oder vemichtet.

Es ist verboten, folgende Stoffarten mittelbar oder unmittelbar der Kanalisati-
on zuzuleiten:

a) Gase und Dämpfe,

b) giftige, feuer- und explosionsftihige und radioaktive Stoffe,

c) geruchsbelästigende Stoffe,

d) Jauche aus Ställen, Mistgruben und Komposthaufen, Abflüsse aus Futtersi-
los,

e) Stoffe, deren Beschaffenheit oder Menge in der Kanalisation zu Störungen
Anlass geben können, wie Sand, Schutt, Kehricht, Asche, Schlacken, Kü-
chenabftille, Metzgerciabgänge, Lumpen, Ablagerungen aus Schlamm-
sammlern, Klärgruben, Fett- und Ölabscheidem usw.,

f) dickflüssige und schlammige Stoffe, wie Bitumen, Kalkschlamm usw.,

g) Öle und Fette,

h) grössere Mengen von Flüssigkeiten wärmer als 40o Celsius,

i) säure- und alkalihaltige Flüssigkeiten in schädlichen Konzentrationen.

Die kantonale Baudirektion stellt nach Anhören des kantonalen Wasserwirt-
schaftsamtes und des Gemeinderates die Bedingungen auf, unter denen die

Einleitung industrieller und gewerblicher Abwasser bewilligt wird. Diese

Bewilligung wird nur erteilt, wenn von Seiten des Betriebsinhabers die nöti-
gen Vorkehrungen getroffen und alle Garantien für die Unschädlichmachung

§eutralisation, Entgift*g, Abkühlung usw.) der Abwasser übernommen
werden. Sie wird mit dem Vorbehalt erteilt, dass sowohl der Gemeinderat im
Interesse der Kanalisationsanlagen, als auch die Baudirektion anm Schutze der
Reinigungsanlage und des Vorfluters spezielle Vorschriften ftir die Überwa-
chung, Prüfung und den Betrieb der erstellten Anlage aufstellen und je nach

den Umständen Ergänzungen und Abänderungen der Anlage verlangen kön-
nen. Nötigenfalls kann von der Baudirektion die Ersetzung oder Wiederher-

stellung der beschädigten Bauwerke auf Kosten des Verursachers des Scha-

dens angeordnet werden.

Der Gemeinderat kann ftir die Einleitung gewerblicher und industrieller Ab-
wasser oder Abwasser in anormalen Mengen besondere einmalige und jtihrli-
che Beiträge festlegen, wenn sich für die Erstellung und den Betrieb der Ka-
nalisation Mehrkosten ergeben, die über dem normalen Rahmen liegen.

Bach-, Drainage-, Quell- und Grundwasser darf nicht durch die Schmutatas-
serkanalisation abgeführt werden. Ausnahmen bedtirfen einer besonderen
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Begehren

Planbeilagen

Bewilligung durch die kantonale Baudirektion. In besonderen Fällen kann
verlangt werden, dass Dachwasser dem Vorfluter direkt zugeleitet werden.

Jauche oder Silowasser dürfen nicht in die Kanalisation gelangen, sondem
müssen in eine abflusslose Jauchegrube eingeleitet oder überftihrt werden.

II. Anschlussbegehren,
Genehmigung und Bewilligung

§14

Für die Erstellung oder Abänderung einer Entwässenrngsanlage ist dem Ge-
meinderat ein schriftliches Begehren in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Das Begehren ist vom Eigentümer und vom verantwortlichen Bauleiter unter-
zeichnet vorzulegen.

Im Begehren ist die Anzahl der angeschlossenen Wohnungen anzugeben. Über
industrielle und gewerbliche Abwasser sind detaillierte Angaben zu machen,
aus denen die Art und Menge der abzuleitenden Abwasser ersichtlich ist.

§ls

Dem Begehren sind folgende Pläne, auf Normalformat A 4 gefaltet (210 x297
mm), je in dreifacher Anfertigung beizufügen:

a) Situationsplan der Liegenschaft im Massstab des Grundbuchplanes mit
Angabe der Strasse, der Hausnu[lmer und der Parzellennurruner, sowie des

Eigentümers und der Lage der Kanalisation und der Anschlussleitung;

b) eine vorläufige, schematische, aber im Prinzip der vorgesehenen Ausfüh-
rung entsprechende Darstellung der Entwässemngsanlage im Grundriss
und Schnitt, aus welcher slimtliche Einläufe unter Bezeichnung ihrer Art
(Spülabort, Wasserstein usw.) nebst den Ableitungen unter Angabe ihrer
Lichtweite und des Herstellungsmaterials, die Lage der Entlüftungen all-
ftilliger Revisionsschächte, Rückstauverschlüsse usw., die Höhenlage der
Räume und der Leitungen über der Kanalsohle, die Gef?ille der Leitungen
in Prozenten, allftillige Brunnen, Gruben, Sickerschächte und Schächte er-

sichtlich sind.

Sämtliche Pläne sind vom Eigentümer und vom verantwortlichen Bauleiter
unterzeichnet vorzulegen.

Bei grösseren Entwässerungsanlagen, besonderen Einrichtungen, Kl2iranlagen,
oder wenn Unklarheiten in den Plänen bestehen, kann der Gemeinderat weite-
re Detailpläne verlangen.
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